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G e set z

2 0. DEZ. 1971vom "OO~OO.OQooooannooo, mit dem das Landwirtschaftliche
Siedlungsgesetz gelindert wirdo

Der Landtag hat in Ausfiü1rung des Bundesgesetzes vom
24 0 Juni 1971, BGBl o Nr .. 358, mit dem das Landwirtschaftliche
Siedlungsgrundsatzgesetz g~ändert wurde, beschlossen:

Das Landwirtschaftliche Siedlungsgesetz, LGBl a Nro
41/1970, wird geändert wie folgt:

1 .. § 2 Z.. 5 hat zu lauten:
1150 Die Aufstockung bestehender, vom EigentÜmer selbst

oder gemeinsam mit dem voraussichtlichen Betriebsnachfolger
bewirtschafteter Betriebe mit Grundstücken, Gebäuden, agrnr­
gemeinschaftlichen bzwo genossenschaftlichen Anteilsrechten
oder Nutzungsrechten oder Miteigentumsanteilen an land- und
forstwirtschaftlich genutzten Grundstiicken, wenn deren Tei~·

lung unzweckmäßig w~i.re 011

2 .. Der bisherige § 2 in der unter Zo 1 geänderten Fassung
erhLtl t die Be zeichnung 1t § 2 (1) rr ..

3.. Dem § 2 Absa 1 wird als Abso 2 angefügt:
11(2) Die in Abso 1 ZO 5 bezeichneten Erwerbsvorgänge

gelten dann nicht als Gegenstand von Siedlungsverfahren im
Sinne des ~bso 1, wenn der voraussichtliche Betriebsnachfol­
ger nicht binnen acht Jahren nach Vertragsabschluß die Be­
wirtschaftung des Betriebes Übernommen hato 1t

Auf Grund d:s Artille\s 23 (\.-;5 Lu ndesverfassungsgesetzes vom
iS. Jtinner 1926, LGBI. Nr. 3, LLcr (Ho Verfassung dES Burgenl~ndes

wird beurkundet, daß der ollonscohcnuo GesetzesbeschluO vom Burgen.
Iändischen Land tao am..._......~.g! ..OIll_.J~7.L .._._mm.._._._._-

,gefa6t worden ist.
~. "

2 3. FEB. 1972Eisenstadt, am......__. _

f' Oer Präsident des landtages: Der Lande

~~
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Erläuternde Bemerkungen

Die wichtigste landwirtschaftliche Siedlungsmaßnahme
im Durgenland ist die Aufstockung bestehender vom Eigentümer
selbst bewirtschafteter Detriebeo Nun ist es als ein Mangel
empfunden worden, daß auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage
eine nach dem Grunderwerbsteuergesetz begünstigte Grundauf­
stockung vom voraussichtlichen Eetriebsnachfolger nicht vor­
genommen werden konnteo

In Ausführung einer diesbezüglichen Novellierung des
Dundesgrundsatzgesetzes sollen nun auch Erwerbsvorgänge durch
den voraussichtlichen Betriebsnachfolger als Gegenstand des
Siedlungsverfahrens gelten, soferne die Bewirtschaftung des
Betriebes gemeinsam mit dom Eigentümer erfolgto

Die Begünstigung des Gesetzes soll jedoch dann rück-­
gängig gemacht werden, wenn der voraussichtliche Betriebs­
nachfolger nicht binnen 0 Jahren nach Vertragsabschluß die
Bewirtschaftung des Betriebes übernommen hat o
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